
 
 

Erläuterungen Abgabenordnung „Mildtätige Zwecke“ für den eingetragenen Verein 

„Crew Nation“ 

 

Wie alle gemeinnützigen Vereine die mildtätige Zwecke verfolgen, ist Crew Nation gesetzlich dazu verpflichtet 
die wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit aller Antragsteller zu prüfen. 
 
Um Anspruch auf die Förderung durch Crew Nation zu erhalten, darf der Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit im 
Falle einer alleinstehenden Person oder eines alleinerziehenden Elternteils das Fünffache des Regelsatzes der 
Sozialhilfe , bei Paaren pro Person das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe betragen. 
 
Regelsätze für Antragsmonat im Jahr 2020: 
 

• Alleinstehende Personen (Regelsatz 2020 = 432,-€ x 5 =2.160€) 

D.h. im Antragsmonat dürfen Deine Bezüge (z.B. Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit) nicht höher als 

2.160,-€ gewesen sein.  

• Bei Paaren/Bedarfsgemeinschaften pro Person (389,-€ x 4 = 1.556,-€ pro Person). 

D.h. im Antragsmonat dürfen Deine Bezüge (z.B. Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit) nicht höher als 

1.556,-€ gewesen sein.  

• Es leben Volljährige Kinder mit im Haushalt:  +  345,-€ pro Person sind den Bezügen zuzurechnen 

• Es leben Jugendliche von 14 bis 17 Jahren im Haushalt: + 329,-€ pro Jugendlichen sind den Bezügen 

zuzurechnen 

• Es leben Kinder von 6 bis 13 Jahren im Haushalt: + 308,-€ pro Kind den Bezügen sind zuzurechnen 

• Es leben Kinder von 0 bis 5 Jahren im Haushalt: + 250,- € pro Kind den Bezügen sind zuzurechnen 

 

 
Beispiel:  

Du bist Soloselbstständiger und lebst mit deiner Frau/Partnerin und zwei minderjährigen Kindern im 

Alter von 8 und 14 Jahren zusammen. Du hast alle Unterlagen von deinem Steuerberater für den 

Dezember 2020 zusammen und möchtest Soforthilfe auf Basis des Monats Dezember 2020 anfragen. 

Dann beläuft sich die Bemessungsgrenze für Deine Bezüge (z.B. Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit) auf 

2.193€ → (1.556,-€ + 329,-€ + 308,-€). D.h. im Antragsmonat Dezember 2020 dürfen Deine nicht höher 

als 2.193,-€ gewesen sein um die Soforthilfe von Crew Nation e.V. bewilligt zu bekommen.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Regelsätze für Antragsmonat im Jahr 2021 
 

• Alleinstehende Personen (439,-€ x 5 =2.195€). 

D.h. im Antragsmonat dürfen Deine Bezüge (z.B. Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit) nicht höher als 

2.195,-€ gewesen sein.  

• Bei Paaren/Bedarfsgemeinschaften pro Person (395,-€ x 4 = 1.580,-€pro Person). 

D.h. im Antragsmonat dürfen Deine Bezüge (z.B. Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit) nicht höher als 

1.580,-€ gewesen sein.  

• Es leben Volljährige Kinder mit im Haushalt:  +  351,-€ pro Person sind den Bezügen zuzurechnen 

• Es leben Jugendliche von 14 bis 17 Jahren im Haushalt: + 367,-€ pro Jugendlichen sind den Bezügen 

zuzurechnen 

• Es leben Kinder von 6 bis 13 Jahren im Haushalt: + 308,-€ pro Kind den Bezügen sind zuzurechnen 

• Es leben Kinder von 0 bis 5 Jahren im Haushalt: + 278,- € pro Kind den Bezügen sind zuzurechnen 

 

 

Beispiel:  
Du bist Soloselbstständiger und lebst mit deiner Frau/Partnerin und zwei minderjährigen Kindern im 

Alter von 8 und 14 Jahren zusammen. Du hast alle Unterlagen von deinem Steuerberater für den Januar 

2021 zusammen und möchtest Soforthilfe auf Basis des Monats Januar 2021 anfragen. Dann beläuft sich 

die Bemessungsgrenze für Deine Bezüge (z.B. Gewinn aus gewerblicher Tätigkeit) auf 2.255€ → (1.580,-€ 

+ 367,-€ + 308,-€). D.h. im Antragsmonat aus 2021 dürfen Deine nicht höher als 2.255,-€ gewesen sein 

um die Soforthilfe von Crew Nation e.V. bewilligt zu bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


